
Spezialtarife für Heilpraktiker – berufsbezogen

H 1.0 BerufshaftpflichtVersicherung

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherten als behördlich
zugelassene(r) Heilpraktiker(in) aus a l l e n beruflichen Tätigkeiten im Rahmen:
• des Heilpraktikergesetzes
• der Durchführungsverordnung
• des Gebührenverzeichnisses für HP

Keine Zuschläge für Chiropraktik, Neuraltherapie etc.
Im Deckungsumfang enthalten sind unter anderem:
• Dozententätigkeit
• Hausbesuche
• UmweltBasisversicherung
• Erweiterter (beruflicher) Strafrechtsschutz
• Mietsachschäden an Praxisräumen
• Abhandenkommen von Patientensachen

Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt:
• € 6.000.000, pauschal für Personen & Sachschäden
• € 500.000, erweiterter Strafrechtsschutz
• € 10.000, Entwendung von Patientensachen
• € 200.000, für Vermögensschäden
• € 200.000, für Mietsachschäden an Praxisräumen

Jahresbeitrag inkl. Versicherungssteuer: € 116,62

Dies ist eine Übersicht. Details entnehmen sie bitte den Versicherungsbedingungen.
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